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Schornsteinsanierungs-Technik GmbH
Stellmacherweg 24 · 12351 Berlin

Schornsteinsanierung
Einsatzrohre und Abgasleitungen aus Edelstahl oder Kunst-
stoff. Sagen Sie uns die Höhe Ihres Schornsteins, wir nen-
nen Ihnen die Kosten für die Einbringung des Rohres.
Telefon 621 12 67 / 68 Fax 621 23 20

Die Gesamtauflage enthält eine Beilage des „Faktenbündnis Stromentscheid“; einer Teilauflage liegen Beilagen der GASAG, 
Henriette-Herz-Platz 4, 10178 Berlin bei.

Rekommunalisierung? Verstaatlichung!
Als die Berliner Wasserbetriebe noch in Staatshand waren, er-
höhten sie die Wasserpreise zwischen 1990 und 1996 um rund 
160 %, die Abwasserpreise um rund 130 % und beschäftigten 
7.600 Mitarbeiter. Nach der Teilprivatisierung im Jahr 2000 bis 
heute stiegen die Preise um insgesamt 35 %, und dieselbe Arbeit 
wird mit 4.000 Mitarbeitern erledigt. Wer kann da ernsthaft für 
einen Salto rückwärts sein, wenn er an die geringe Effizienz der 
damaligen SPD-geführten Eigenbetriebe denkt? Und auch an-
dere volkseigene Betriebe waren nach historischen Erfahrungen 
alles andere als produktiv.
Am 3. November können die Berliner entscheiden, welchen 
Weg zur Aufrechterhaltung einer effektiven Energieversorgung 
sie gehen wollen. Ein breites Berliner Bündnis („Faktenbündnis 
Stromentscheid“) aus Kammern, Verbänden, Vereinen, Ge-
werkschaften, Ingenieuren, Grundeigentümern (u. a. Haus & 
Grund Berlin) und Steuerzahlern hat dieser Tage seine Kritik 
an der Rekommunalisierung der Energieversorgung in Berlin 
formuliert und eine dringende Versachlichung der Debatte und 
eine deutliche Benennung der Risiken durch die Rekommunali-
sierung (= Verstaatlichung) angemahnt und auf die erheblichen 
finanziellen Risiken beim geplanten Kauf des Stromnetzes oder 
der Gründung eines Stadtwerks hingewiesen. Informieren Sie 
sich (vgl. Beilage „Faktenbündnis Stromentscheid“) gründlich, 
bevor Sie am 3. November Ihr Kreuz setzen.


